
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

ES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

26. Januar 1982 Nr. 241 

HAEGEI'TDORF: Gestaltungsplan vfohnstrasse KirchtiJ'eg 

Die Einwohnergemeinde Hägendorf unterbreitet dem Regierungs

rat den Gestaltungsplan Wohnstrasse Kirchweg und die zu~e

hörigen Sonderbauvorschriften zur Genehmigung. 

Der Kirchvreg ist als einspurige, von drei Plätzen unter
brochene vfohnstrasse geplant. Er erschliesst ein Gebiet 

von rrmd 250m Länge und 1,5-ha Fläche, das Platz bietet 

für ca. 15 Einfamilienhäuser. Die Strasse weist horizontale 

und vertikale Versätze auf·und·ist mit einer differenzierten 

Baulinie versehen. Die Plätze werden gestaltet und möbliert. 
Es sind verschiedene öffentlich zugängliche Parl{plätze vorge

sehen. 

Die Sonderbauvorschriften legen die für die Erstell~mg und den 

Unterhai t der Hohnstrasse -v-richtigen Einzelheiten fest ~md 
bestimmen ~.lberdies die Zonenvorschriften der im Gel tungsbe

reich des vorliegenden Planes enthaltenen Bauzonen. 

Der vorliegende Plan und die Sonderbauvorschriften sind zvreck

mässig und stehen mit dem übergeordneten Recht in Einklang. 

So'ltrei t. dies .. aus dem vorliegenden Plan ersichtlich ist, 

sind die Voraussetzungen für das Aufstellen des Siv~als 
11Wohnstrasse 11 erfüllt. Ein entsprechendes Gesuch an das 

Bundesamt für Polizeiwesen muss noch gestellt \IJ'erden. 
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Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 11. September 
bis 10. Oktober 1981. Einsprachen gingen keine ein. rut 
Beschluss vom 9. November 1981: genehmi~te der Gemeinderat 
den Plan und die Sonderbauvorschriften. 

Formell "1rrurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

Der Gemeinde wird empfohlen, das Gesuch zum Aufstellen des· 
Signals rr-vlohnstrasse 11 unmittelbar nach Vorliegen der Aus.,.,. 
führungsplärre und vor Ausführung der Strasse __ an das 1-cant. 
Amt für Raumplanung z~ stellen, das .für das. Ei~h~lei'l ·der 

' ... -~· .:.. . . : ... ·,", ... :~ . -~- -·· . . 

Be1rlilligung des Bundesamtes für Polizeiwesen- sorgt'~ Die 
erforderlichen Unterlagen richten sich nach dem Kreis
schrei.ben des Bau- und Polizei-Departementes vom 
September 1980. 

Es 1rlird 

beschlossen: 

1. Der Gestaltungsplan ·. 11~vohnst;rasse Kirchtveg 11 der Ein
wohnergemeinde Hägendorf und die zugehörigen Sander

bauvorschriften werden genehmigt. 

2. Bestehende Pläne Und ReglemE:mte verlieren ihre Rechts
kraft soweit sie mit den vorliegenden in vViderspruch 
stehen. 

Genehmigu:ngsgebühr: Fr .. 200.-- Kto. 2000-431.00 
Publikationskosten: Fr. 18.-- Kto. 2020-310.00 

Fr. 218.-..;. 
--------------------

Ausfertig~gen Seite 3 

zahlbar innert 30-Tagen 
(Staatskanzlei Nr. 37 ) ES 

Der Staatsschreiber: 
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Bau-Departement (2) HS 
Amt für Raumplanung ( 3) , mit Akten und .je 1 C!7en. Plan und 

Sonderbauvorschriften 
Tiefbauamt (2) 

Hochbauamt (2) 

Amt für Wasse~virtschaft (2) 

Rechtsdienst Bau-Departement 
Kreisbauamt II, L~600 01 ten 
Amtschreiberei, 4600 Olten, 

Sekretariat der Katasterschatzung 
(2) 

Armnru~amt der EG, 4614 Hägendorf, mit Einzahlungssc~ein 
EINSCHREIBEN . -

W.'ld 
en 

Bauvervraltw.1.g der EG, 4614 Hägendorf, mit 3 gen. Gestaltungs
llänen und 1 Hichtnlan "Platzgestaltung 11 

_fo~gen später) 
Baukommission der EG, 4614 Hägendorf 
Planungskommission der EG, 4614 Hägendorf 
Archi tekturb'Uro Latscha, Bühlstrasse 603, LJ-622 Egerkingen 

Amtsblatt Publikation: 
Es wird genehn1igt: 
Der Gestaltungsplan 11 \llohnstrasse Kirchweg" der Ein
wol~ergemeinde Hägendqrf • 
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